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Die Einrichtung verpflichtet sich 

• Die im Erasmus+ Programm verankerten Grundsiitze der
Nichtdiskriminierung, Transparenz und Gleichbehandlung
uneingeschrankt einzuhalten.

• Derzeitigen und zukünftigen Teilnehmenden jeglichen
Hintergrunds einen gleichberechtigten und fairen Zugang sowie
Chancengleichheit zu garantieren und dabei insbesondere auf die
Inklusion vqn Menschen mit geringeren Môglichkeiten zu achten.

• Die vollstandige und automatische Anerkennung aller wahrend
eines Studien- oder - wenn miiglich - Praktikumsaufenthalts im 
Ausland erfolgreich erbrachten Leistungspunkte (basierend auf
dem Europaischen System zur Übertragung und Akkumulierung
von Studienleistungen - ECTS) zu gewahrleisten, auch bei
gemis�hter/kombinierter physischer und virtueller Mobilitiit
(,,Blended Mobility").

• Im Falle einer Teilstudium-Mobilitat zum Erwerb von
Leistungspunkten (,,Credit Mobility") keine Gebühren für das
Studium, die Einschreibung, Prüfungen oder den Zugang zu
Labor- und Bibliothekseinrichtungen von ins Land kommenden
Studierenden zu erheben.

• Die Qualitllt der Mobilit!ltsaktivitaten und der 
Kooperationsprojekte wahrend der Bewerbungs- und
Durchfuhrungsphasen sicherzustellen.
Die Prioritllten des Erasmus+ Programms zu verwirklichen,
• indem die notwendigen Schritte unternoinrnen werden, um

ein den technischen Standards der Initiative ,,European.
Student Card" entsprechendes digitales Mobilitatsmanagement
einzufllhren;

• indem bei allen Aktivitiiten irn Zusammenhang mit dem
Programm umweltfreundliche Praktiken beworben und
unterstützt werden;

• indem Personen mit geringeren Môglichkeiten zur Teilnahme
am Programm ermuntert werden;

• indem Bürgerbeteiligung beworben und unterstützt,
Studierende und Personal ermuntert werden, sich vor, wahrend
und nach der Teilnahme an einer Mobilitlltsaktivitiit oder einem
Kooperationsprojekt ais aktive Bürger/innen einzubringen.

BEI DER TEILNAHME AN MOBILITÂTSAKTIVITÂTEN 

Vor Beginn der Mobilitlitsphase 
• Dafür zu sorgen, dass die Auswahlverfahren fur

Mobilitatsaktivitiiten fair, transparent und kohiirent sind sowie
hinreichend dokumentiert werden.

• Den Kurskatalog ausreichend frühzeitig vor Beginn der
Mobilitlltsperioden auf der Website zu verôffentlichen und
regelmlillig zu aktualisieren, damit Transparenz für aile Parteien
gewahrleistet ist und die mobilen Studierenden in der Lage sind,
fundierte Entscheidungen über die Auswahl der Kurse zu treffen,
die sie belegen môchten.

• lnformationen über das Bewertungssystem und
Notenvergabetabellen für aile Studienprogramme zu
verôffentlichen, regelmiifüg zu aktualisieren und dafllr zu sorgen,
dass Studierende klare und transparente lnformationen zu
Anerkennungs- und Notenumwandlungsverfahren erhalten.

• Mobilitiit zum Zweck des Lemens und Unterrichtens nur
irn Rahmen vorheriger Abkommen zwischen Einrichtungen
durchzuführen, in denen die jeweiligen Rollen, und
Zustiindigkeiten der Parteien und gemeinsame Qualitlltskriterien
fllr Auswahl, Vorbereitung, Aufuahme, Unterstützung und
Integration der mobilen Teilnehmenden festgelegt sind.

• Sicherzustellen, dass die ins Ausland gehenden mobilen
Teilnehmenden gut auf ihre Auslandsaktivitliten vorbereitet
werden, indem dafllr gesorgt wird, dass sie die erforderlichen
Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen erwerben, dies
gilt auch fllr die gemischte/kombinierte physische und virtuelle
Mobilitat (,,Blended Mobility").

• Sicherzustellen, dass die Mobilitiit von Studierenden und
Persona] auf einer Lemvereinbarung (,,Learning Agreement")
fur Studierende bzw. einer Mobilitiitsvereinbarung (,,Mobility
Agreement") fllr Persona! beruht, die im Voraus zwischen der
Heirnat- und der Gasteinrichtung bestlltigt wird.

• Jns Land kommenden mobilen Teilnehmende proaktiv bei der
Suche nach einer Unterkunft behilflich zu sein.

• Bei BedarfUnterstützung bei der Beschaffung von Visa für mobile
Teilnehmende anzubieten, die ins Land kommen bzw. ins Ausland
gehen.
Bei BedarfUnterstützung beim Abschluss von Versicherungen fur
mobile Teilnehmende anzubieten, die ins Land kommen bzw. ins
Ausland gehen.

• Dafür zu .sorgen, dass sich Studierende ihrer in der Erasmus
Studierendenèharta definierten Rechte und Pflichten bewusst sind.






